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Verhaltenskodex  
 
Klare Regeln bezüglich eines achtsamen Umgangs miteinander sind nötig, damit Prävention 
wirksam werden kann. Für uns steht der Schutz der Studierenden, Hochschulangehörigen 
und allen in diesem Rahmen Mitarbeitenden in unseren hochschulpastoralen Einrichtungen 
an erster Stelle.  
Mit der Unterschrift unter der Verpflichtungserklärung mache ich deutlich, dass ich durch 
Achtsamkeit und Akzeptanz der Verhaltensregeln Übergriffe möglicher Täter*innen 
verhindern oder zumindest erschweren will.  
 
Ich verpflichte mich zu folgendem Verhaltenskodex: 
 

• Ich schütze (hilfebedürftige) Erwachsene, Jugendliche und Kinder vor körperlichem 
und seelischem Schaden, vor Missbrauch und Gewalt, soweit es in meinem 
Einflussbereich liegt. 

• Ich gehe verantwortungsbewusst und achtsam mit Nähe und Distanz um. Ich nehme 
meine eigenen Grenzen wahr und respektiere die Grenzen von anderen (dies bezieht 
auch die Intimsphäre und die persönlichen Grenzen der Scham mit ein). 

• Ich handle nachvollziehbar und ehrlich. Beziehungen gestalte ich transparent und 
nutze keine Abhängigkeiten aus. 

• Ich toleriere weder diskriminierendes, gewalttätiges, rassistisches noch sexistisches 
Verhalten in Wort oder Tat. Ich beziehe dagegen aktiv Stellung. Abwertendes 
Verhalten benenne ich und setze damit Grenzen. Nehme ich Grenzverletzungen 
wahr, bin ich verpflichtet, die notwendigen und angemessenen Maßnahmen zum 
Schutz der Betroffenen einzuleiten. 

• Ich bin mir bewusst, dass jegliche Form von sexualisierter Gewalt gegenüber 
Schutzbefohlenen disziplinarische, arbeitsrechtliche und gegebenenfalls 
strafrechtliche Folgen hat. 

• Ich informiere mich in den Einrichtungen vor Ort über die Verfahrenswege und die 
Ansprechpartner für das Bistum Fulda bzw. für die EKKW und hole mir bei Bedarf 
Beratung und Unterstützung. Insofern ich zum Personenkreis gehöre, der hierzu 
verpflichtet ist, erkläre ich mich bereit, an Fortbildungsangeboten teilzunehmen. 

• Alle Veranstaltungen, die in Verantwortung „Kirche am Campus“ durch Ehrenamtliche 
angeboten werden, sollen von mindestens zwei Ehrenamtlichen zu begleiten werden. 

 
Ich akzeptiere zudem die aufgeführten Verhaltensregeln der „Kirche am Campus“: 
 
Gestaltung von Nähe und Distanz 
 
Es geht immer darum, ein angemessenes Verhältnis von Nähe und Distanz zu schaffen. Die 
Beziehungsgestaltung muss dem jeweiligen Auftrag entsprechen, insbesondere dann, wenn 
dadurch emotionale Abhängigkeiten entstehen oder entstehen können.  
Rituale und Methoden mit Körperkontakt sind achtsam einzusetzen. Sie hängen von der 
Akzeptanz jedes Einzelnen ab und schließen daher die Möglichkeit der Distanzierung durch 
einzelne explizit mit ein! 
Angemessenheit von Körperkontakt 
Bei körperlichen Berührungen in der Arbeit mit Menschen sind Achtsamkeit und 
Zurückhaltung geboten. Jeder Körperkontakt setzt die freie und erklärte Zustimmung des/der 
anderen voraus. Unerwünschte Berührungen sind nicht erlaubt. 
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Beachtung der Intimsphäre 
 
Der Schutz der Intimsphäre ist ein hohes Gut, den es zu wahren gilt.  
Veranstaltungen mit Übernachtungen sind besondere Herausforderungen und Situationen, 
bei denen man sich mit Blick auf die Geschlechter- und Altersgrenzen der damit 
verbundenen hohen Verantwortung bewusst sein muss. Es ist darauf zu achten, dass beim 
Umziehen und im Wasch-, Dusch- und Toilettenbereich die Intimsphäre geschützt wird.  
 
Sprache und Wortwahl 
 
Durch unangemessene Sprache und Wortwahl können Menschen zutiefst verletzt und 
gedemütigt werden. Wir verwenden in der „Kirche am Campus“ daher keine abwertende 
Sprache. Wir achten darauf, wie innerhalb unserer Einrichtungen untereinander 
kommuniziert wird, und greifen ggfs. ein.  
Daher soll jede Form persönlicher Interaktion und Kommunikation der jeweiligen Rolle und 
dem Auftrag entsprechen und der Zielgruppe angepasst sein. 
 
Umgang mit und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
 
Der Umgang mit sozialen Netzwerken und digitalen Medien ist alltägliches Handeln und 
gebietet die Einhaltung der Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).  
Um Medienkompetenz zu fördern, ist ein umsichtiger Umgang mit Medien und sozialen 
Netzwerken unerlässlich. Die Auswahl von Filmen, Fotos, Spielen und Materialien muss 
entsprechend sorgsam getroffen werden.  
Dies schließt ein, dass das Recht am Bild beachtet wird und insbesondere keine Bilder 
Einzelner oder aus Gruppen in den Netzwerken ohne ausdrückliche Einwilligung der 
Betroffenen veröffentlicht werden (§ 22 KUG). 
 
Beratungssituationen 
 
Beratung erfordert von der beratenden Person, professionell mit den Anliegen Ratsuchender 
umzugehen. Sie hat daher entweder die für das jeweilige Beratungsanliegen erforderliche 
Ausbildung oder aber verweist auf hierfür spezialisierte Beratungseinrichtungen. Am 
Aushang der „Kirche am Campus“ sind Hinweise zu Beratungseinrichtungen sichtbar 
ausgehängt. 
Beratungen finden in den dafür vorgesehenen Räumen und Orten statt. Diese sind für 
andere zugänglich und dürfen nicht abgeschlossen werden.  
In Beratungssituationen sind die Mitarbeiter*innen zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
Umgekehrt ist es unzulässig, dass Mitarbeiter*innen Verschwiegenheit einfordern, um damit 
Geheimnisse zu schaffen.  
 
Geschenke und Belohnungen 
 
Geschenke und Belohnungen bleiben in einem angemessenen Rahmen. Sie sind 
transparent zu machen und entsprechen in Wert und Umfang der Situation. 
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Verpflichtungserklärung   
 

gemäß § 7 Abs. 3 der Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 
Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bistum Fulda 

 
 
Personalien und Tätigkeit der/des Erklärenden  
 
 
Name, Vorname: 
 

____________________________________________________ 

Geburtsdatum, -ort: 
 

____________________________________________________ 

Anschrift: ____________________________________________________ 
  

____________________________________________________ 
 
Einrichtung,   
Dienstort: 

 
 
____________________________________________________ 

 
Dienstbezeichnung bzw. 
ehrenamtl. Tätigkeit: 
 

 
 
____________________________________________________ 

 
 
 

Erklärung 
 

 
Ich, _____________________________________________, habe ein Exemplar des 

Verhaltenskodex der oben angegebenen Einrichtung erhalten. Die darin formulierten 

Verhaltensregeln habe ich aufmerksam zur Kenntnis genommen.  

 

Ich verpflichte mich, den Verhaltenskodex in seiner jeweils geltenden Fassung im Rahmen 

meiner haupt-, neben- oder ehrenamtlichen Tätigkeit gewissenhaft zu befolgen.  

 

Ich bin darüber informiert worden, welche Folgen Verletzungen der Verhaltensregeln haben 

können.   

 
 
___________________, den _____________  
 
 
 
 
____________________________________ 
Unterschrift 
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Selbstauskunftserklärung 
 

gemäß § 6 der Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen 
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im Bistum Fulda 

 
I. Personalien der/des Erklärenden  
 
 
Name, Vorname:        ______________________________________________________ 
 
Geburtsdatum, -ort:    ______________________________________________________ 
 
Anschrift:             ______________________________________________________ 
  
 
II. Tätigkeit der/des Erklärenden 
 
Einrichtung, Dienstort: ______________________________________________________ 
 
Dienstbezeichnung  
bzw. 
ehrenamtl. Tätigkeit:  ______________________________________________________ 
 
 
III. Erklärung 
 

1. Ich versichere, dass ich nicht wegen einer Straftat nach §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 
180a, 181a, 182 bis 184f, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 StGB rechtskräftig 
verurteilt worden bin. 

 
2. Ferner versichere ich, dass gegen mich nicht wegen Verdachts einer solchen Straftat 

ein Strafprozess anhängig ist oder ein Ermittlungsverfahren durchgeführt wird.  
 

3. Ich versichere, dass gegen mich keine kirchlichen Straf- oder 
Verwaltungsmaßnahmen wegen sexualisierter Gewalt ergangen sind und auch 
diesbezüglich keine Voruntersuchung eingeleitet worden ist.  

 
Nr. 4 gilt nur für Personen, die länger als 6 Monate im Ausland gelebt haben (streichen, 
wenn unzutreffend):  
 

4. Ich versichere, dass auch im Ausland gegen mich kein Straf- oder 
Ermittlungsverfahren wegen Verdachts eines Sexualdelikts durchgeführt worden ist. 

 
5. Ich verpflichte mich, bei Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verdachts 

einer Straftat nach einem der unter vorstehender Nr. 1 genannten Straftatbestände 
oder einer kirchlichen Voruntersuchung im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt 
meinem Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen 
Tätigkeit beauftragt hat, hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen.   

 
 
_____________________, den ________________ 
 
 
__________________________________________ 
Unterschrift 


